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IZf'heim / Walmatien/ Uroatien/ und Mclavonien rc.rc. 
Am igin; Grß«WertzoginzuWsterreich/Wertzogin zu 
Aurgund/ Ober-uud Wder-Schlesten/ zu Braband/zu 
Mayland/ zuSteyer/ zuLärnthen/ zu Kram/ zu vian- 
w-> > zu pgrmg, zu piacenr», zu Limburg/ zu Luxenburg/

Fürstin zu Schwaben / und Siebenbürgen;

^  . .,.^en March / zu Pottenau/ zu„ö!»Im!!, und zu 
Mcheln; Hertzogm zu Lothringen/und Baar; Groß«
^ertzoglnzu?oscana/re. re /"'

Ntbietten allen Unfern tkeügehorsamsten Land-Ständen /  
Herrlchafften/ Stadt /  Marckt/Dorf-und Grund-Ob- 
rigkeiten/ derenselben Richtern /  und Gemeinden/ wie auch 
sonstjedermänniglichhöcher.und niedcrn Standes /  fremd- 

Lan». ^  odcrJnnländern: anforderist aba:aüch allen Stadtrund 
2 nnhabern /  dann ihren RichtcM/ und Latidgerichtsr 

und Unserem ErbrHertzogthumLrain/GraffchafftenGörtz/
E c a , UnsereGnad/ auch alles gutes/ und geben eüch hie-
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mit zu vernehmen: wasmassen nicht allem wehrend Unserer höchsten 
Regierung/ sondern auch schon vorhin unter Unseren glorwürdtgsten 
Vorfahrern die heilsame Landcsfürstliche Vorsehung durch gedruckte 
Generalien /  und Patente wegen ernstlicher Abstell-und Bestraffung 
deren so heimlich-als'öffentlichen Anwerbungen in fremde Kriegs Dien
ste Unserer Unterthanen/ oder sonst im Land sich aufhaltender Leüthen 
in Unseren gestimmten Erb-Zvönigreich-und Landen ergangen/ alda- 
rinnen auch wieder solche sträffliche Anmaffere/ ihre Mithelfer /  und 
Unterschleifgebcr /  die durch ein eilfertig-haltendes Stand-Rechtzu 
verhängengebotteneTodtes-Straff/ und nur bey vorkommenden mü
deren Umständen gegen die Verheler solcher Werber/ oder Leüth-Ver- 
führerdiescharffeLetbS-Straffverordnetwordensei)«/"wie ein solches 
sowohlausderLands-Gerichts-Ordnungtzo. 5 4 . als durch verschiede
ne/ besondersunter 28. Jenner r?Z8 erlassene Befehle/ und hieraus 
den 2z. Jenner 174z. öffentlich kundgemachten Patenten zu ersehen ist.

M it  Ausscrachtlassung aller dieser scharffen Gebotten/ und Ver
ordnungen gicbet doch die Erfahrnuß/ daß die fremde/sonderbar 
heimliche Werbungen unter dem Vorwand/ die sich in Unseren Erb- 
ländern aufhaltcnde Leüthe ausser Land in HerremDienste zu bringen/ 
äufbetrügerifche Weiß noch öffters unternohmen/ und angemasst wer
den.

Zu ernstlicher Abhelfung dieses sträflichen Begännen /  und da
mit nicht allein die Landes-Unterthanen ohne Unseren höchsten Vorwih 
senmit-oder ohne iher Einwilligung zu frernden KriegS-Dtensten nicht 
ausser Land verführet/ ivederanch die durch Unsere Lander Reijende- 
tder sonst eine zeitlang aldarinnen sich aufhaltende Fremdling ohne Un
serer Genehmhaltung arglistiger Weiß hinweg gebracht werden sollen /  
finden wir Uns zuMMUlM Unseres S ta a ts / und zum besten eines je
den Unterthans/ oder Jnnwohners/ insonderheit aus Landcsmüt- 
tcrlichcr Obsorg bemüffiget/ und aus allerhöchst Landesfürstlicher 
Macht berechtiget/ dieserverbottenen/und sträflichen Werb-oder ge
fährlichen drsfälligen Ausser-Land Führung deren Leüthen von aller 
Gattung solchen ernstlichen Einhalt zu machen /  daß sowohl die Werber 
selbst/ als ihre Unterschlciff-GeMe und Mithelfer durch Schärffe der 
Straffdavon abgeschröcket werden müssen.

iö . Daß sobald ein solcher verdächtiger Anmasser einer ver-
bsttenen Werb- oder gefährlichen Ausser - Land-Führung solv^ 
innländisch- als fremder darzu Eingewilligter /  oder arglistig 2)e-



redeter/ und nicht Eingewilligter /  oder wohl gar mit Gewalt hin* 
weg genohmener Lcüthcn angezeüget/ oder auf der That betra
ten w ird / selber/ oder dieselbe mit denen bey sich habenden Leü- 
then/ nebst ihren'wissentlichen Unterschleif-Gebcrn/ oder Derhel- 
ern/ und M ithelfer/ auch bereiths aufgeredet-oder angcworbenm 
Leüthen durch Beyhilfder Gemeinde/ Herrschaffts - und anderen Be
amten jeglichen Orthes ergrieffen /  und handvest gemacht /  in erforder
lichen Fall auch von der in der nahe befindlichen reaulirten X tilir der 
Bcystand ( welcher unweigerlich zu leisten /  wir bereits durch seine Be
hörde verordnet haben) angesuchet/ sodann wohl verwahrt/und ge
schlossener in das nächste S tadt oder Landgericht überbracht/ undal- 
dort bey sonst auHsich ladender schwcresten Verantwortung uuverweilt/ 
und ohne mindester Verweigerung in gefängliche Verhasst übernohmen 
werden sollen; Wie dann

2-1.0 Allen Grund-Obrigkeiten/ Richtern/ und Gemeinden/ 
besonders aberdenen S tad t/ und Marck-Richtern/auch Landgerichts- 
Verwaltern hiemit ernstgemessen auferleget wirdct /  auf solche sträfliche 
Leuth-Entführer/ ihre Unterschleifgeber/ oder Mithelfer sowohl agf 
denen Hanbt-und Landstrassen/ als abseitigen Weegen/ und anfor- 
derist in denen Einkehr Orthen die genaueste Obsorg zu tragen/ und 
dieshalbige auskundschafftung zu halten: Worgegen

z riü. Der jenige/ welcher einen dergleichen Bößwicht anzeigen /  
und selben in Verhasst zu ziehen/ Ursach >eyn wirdet/ gegen Bey- 
bringung des oberwehnten Übergabs-Schein - von Unserer 
r-irion , und Kamer zu seiner wohlverdienten Erkäntlichkcit fl. 
falls aber die angchalteneWerbere ein eigentliches Vermögen besitzen/ 
von ihnen 20O. fl. ohne seinen Nahmen kund zu machen/ richtig zu 
Mpfangen haben wirdet. ,

4'.o- Muß ein jedes S tadt- Marckt - und Land-Gericht /  wo 
ein solcher falscher Werber /  und dessen Mithelfer eingebracht wirdet/ 
ausser deren l^rivile^ii-ten Land - Gerichtern und des Stadt 
Kl-'-ttS Unserer Landesfürstlichcn Haubt-Stadt Laybach /  und Görtz 
( als welche erstcre durch ihre eigene Bann-Richtere/ die letztere aber 
Wit Zuziehung einiger geschwornen^ävocaten/ und Rechts-Ge
lehrten gleichwohlen für sich selbst nach Vorschüsse diser latenten bo- 
no oraw« fürzugehen haben ) solche an sie geschehene Uberliesscrung/ 
Und lncuröeru ung ungesäumt dem Landesfürstlichen Bann - Richtep 
arierinneren- er Baun-Richter auch sich alsogleich ohne weitern an-
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stagen/ oder VerordnungS- Erwartung mitHindansetzungaller an
derer Geschäfften zu ^roceMrung sothanes /  oder sothaner Oelm- 
czuenten dahin verfügen/die gantzschcunige Inquisition Summans- 
simL, jedoch mit allen darbey denen OimmrU - Satzungen /  und 
Rechten gemäß beobachtenden 8ubttcmti:ü k'ormuütLten eines gleich 
anfangs ausnehmenden 8ummLi-ü, und darauf folgenden/in kurtzen 
rur lnquiiitionö - Sach erforderlichen Frag- Stucken bestehenden/ 
feine lnterroxatoria 8u^c iiiv ri enthaltenden urciLul^ci i^xammir 
solchergestalten Ordnungsmäjsig/ und Vorsichtig abführen/ daß m 
selben die ndthige ContsontLtionn mit denen Hierwegen eidlich abzu- 
hören komende Gezeügen angemercket/und zur letzt die in denen Rech- 
ten vorgeschriebene Oonttimtion des lnquilici übsr seine abgelegte 
srricu1,rte Außsag beygerucket/ darunter auch Er Bann - Rlchrer /  
nebst dem /^llellore, und -väkuario, welche die inquilicion abgcsüh- 

>et haben /  eigenhändig unterschrieben seyn sollen.
^rü. Wollen Wirdaß diese Inquisition indenen hier angemerck- 

tm  dreyen Fällen/ da nemlichen die Werber io Oontel8i, wann zu
gleich solche eigene Gcständnuß mit denen ändern in denen Rechten 
erforderlichen ääminiculis bekleidet ist/ oder 2 ^  (^nviäiseynd/odek 

ertappet werden/ als ein Stand- oder Gesch vind- 
Recht innerhalb z.Tägen/ wo möglich/ vollendet/ und noch den drit
ten Tag/ wann der lnqui1icu8 die verbottene Werbung vorgenohmeu 
zu haben/ verstandener Massen geständig/ oder deßen durch zwey un- 
tadlhaffte/eidlich vernohmene Gezeügen überwisen/oder aus der That 
betretten worden ist/sük ^rrcliciiodeS Bann-Richters mit Zuziehung 
noch 4. anderer ihmeBann-Richter zuBesetzung eines solchen Blut- 
GerichtS bestens rauglich-beduncteuden Beysitzern/ oder aus der Nach
barschafft dahin berußenden 4. Landgerichts-Verwaltern/ bey Unse
rer Haubt-Stadt Laybach /  und Gortzaber8uk prLliäio des Stadt- 
Richter mit Zuziehung 4. geschworner^clvocaten/ und Rcchtö-Ge- 
lehrten/ welche unweigerlich dahin zu erscheinen haben/ das Urthl/ 
und Rechtgesprochen/ solches von dem dabey haltenden 
oder Bann-Gerichts-Schreiber zu Pappier gesetzet/ selbes von all-obh- 
gen GerichtS-Persohnen eigenhändig gefertiget/ und daß andurch §ak 
Todtes-StrafferkennendeUrthldaraufdeSandernTagS /  mithin mev- 
halb 24. Stunden (welche Zeit dem Delinquenten zur Beicht /  und 
Bereuung seiner Sünden vergünstiget ist) ohne weiterS einhollendek 
-^ ro tn r ro n  unverschüblich an ihmevollzogen werden müsse.



6 2 . Sollen dergleichen selbstgeständige/ oder bchörig überwie, 
sene Leüth-Anwerber/ es mögen sic selbst/ oder die von ihnen angewor, 
bene Persohnen Unsere Landes - Unterthanen /  oder fremde seyn zu Ce- 
Weckung eines gröffern Abscheuens/ durch den Strang von Leben zum 
Todthingerichtet/und alsdann erst nach vollgezogener kxecucion das 
gantze verfahren nebst Beylegung des abgeführten pi-ocek von Unse
ren /  oder privilexirten Land Gerichts Bann-Richter: an Unseren in 
Laybach aufgestelten (^onsellum jli(^n1l8 iümmi ?rincrp,8 .
mjstorum, und von daraus an Uns 3ä ikcltum KoticiL berichtet wer
den. Eben dieseTodtes-Straffist auch

7".. Wieder die bekanntlich /  oder überwiesene Mithelffer/wan 
siezurverbottenen Werbung beygcwürcket haben/ zu erkennen/ und 
auf obstehende Weks an ihnen zu vollz iehen.

8 2 . Haben zwar hierinsalls die Bann-Richter und obbesagte 
jwey Stadt-Gerichte nebst ihren /<LIcllorjbu8 nach obiger Vorschrrfft 
gantz schleuniges U rth l/ und Recht zu schöpften/ solches auch gleich zu 
vollziehen/jedoch muß dabey alle vorsichtige Behutsamkeit gebrauchet/ 
unddie vondem lnczujsito zu seinem Behufvorbringende Behelft nicht 
blatterdingö verworffen/ sondern eilfertig/ jedochgenau untersuchet/ 
derowegen auch die ln^uilicion ehercinerr/ oder den ändern Tag ver
längeret/ als solche übereylet werden/ zu mehrerer verlaslichen Sicher
heit der in diesem Unfern höchsten latent vorgesehenen schärften Orjmj- 
m l- Verfahrung befehlen W ir auch ,

9 2 . Unseren/und anderenprivile^ieten Land-Gerichts Bann- 
Richtern/wie auch dem hiestg-undGörtzerischen Stadt-Gericht hiemit
ernstlich/ nnd wollen/daß sie in der alleinigen §2 obangemrck-
ten klaren Begebenheit der abgeführtcn lu^uii,'cion8 Sach mit Urthl/ 
und Recht fürgehen/ solchesauch in der aldort bestimten Zeit an dem 
l)eliu(zucntcnunverlängtvollbringen lassen/ alle übrige in diesem la 
tent berührte Vorfallenheiten aber /  wie auch /  falls in dem (^ lu  des 
ersierwehnten K. 5'. die Gerichts-Beysitzer nicht gleichförmig mit ihre 
einhelligen Stimmen/ auf die verwürckte Todtes-Straff abgehen /  
oder auch bey allenfalls vorhero denen klaren Lrimiml-Rechten gemäß 

zu erkenen kommenden Bey-Urthls nicht alle cinstimmiK 
M  sollen /  dgsUrthe!/und Recht zwar gesprochen/ jedoch weder die 
Tortur vorgenohmen /  noch auch das Todtes-Urthl an dem Oe« u d e n ,  
ten vollzogen/ Indern es cum mocivis 8cntcutiL nebst Beyschlüssung
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bere abgeführte lnqui1ition8-^  äken zur höhern Erkantnuß Unserm vor-
erwehnten allhiesigen (Üonlcilui in (^lli8lumj?iincjpi8§c^omjltL)'' 
rum eingesendet/ und darüber fernerer Bescheid erwartet werden solle.

Is t wieder die Handlanger/ und Fuhrleüthe/welche 
Wissentlich zu fremden Kriegs-Diensten angeworbene Leüthe denen 
Werbern beybringen/ undsie ausser Landführen/ nach Schärfte des 
obstehenden Gesätzes crimin^liter fürzugehen. Dahingegen sollen 

nmü DiejenigeInnsassen/ welche wissentlichbeysich in frem
de Kriegs-Dienste angeworbene Leüthe aufhalten lassen /  und selbe der 
Obrigkeit des Orths zur Vcrhafftuehmung in Zeiten /  oder vielmehr 
nicht gleich anzeigen /  das erste mahl zur öffentlichen Arbeith in Band/ 
und Eisen nach beschaffenen Umstanden auf eine läncM /  oder kürtzere 
Jeit conäemniret /  das änderte mahl aber mit der Verdopplung dlesek 
S tra ff aus Unfern Erb-Ländern rel^iretwerden.

i2mö Jsthierobcn ebenfalls schon gemeldet worden /  daßjegli- 
chen Orths Obrigkeit/ und sonst jedermann obgelegen seyn müsse/ die 
verbottene Werber /  und Verführer deren Leüthen mit dem bey stch ha
benden Gcfolg in die gefängliche Verhasst zu bringen/ und derowegen 
gantz ohnverweilt all mögliche Vorkehrung zu veranstalten, da aver 
hierwidergehandlet/ und nurdurch Nachlässigkeit die Gelegenheit zu 
Uberkommung solcher Leüthen verabsäumet wurde/ in jenen Fall seynd 
die hieran Schuld tragende in die gezimmde Verantwortung/ und 
Straffezuziehen/ die obrigkeitlichePersohnen aber/oderderenselben 
Amts-Verwalter/ undStell-Vertretternebst der zu befahren haben
den Geld oder Leibes-Strafte der aufhabenden Ehren Würde zu entse
tzen /  und hierzu aus allezeit für untüchtig zu erklären.

i  zrio und schlüftlichen ist keine andere Urkund oder Befugnus 
z u r  Anwerbung des Kriegs-Volcks für antentisch/ undrichcig zuhal-
ten/ als welche von Unserem Kays. Königl. Hof-KriegS-R.NH aasgc- 
fertigetwirdet/ und seynd auchdievon Unserer r^u llrten tVliljLauf 
dieWerbung beorderte (^ommancii schuldig sich aller Orthen in Unlern 
Erblandern mit der Hof-Kriegs-Räthlichen Bescheinigung zu le^ici- 

. miren/wornach bey dem mindest vorkommenden Zweifel/ sonderbahr/ 
wann die Werbung heimlich /  und nicht offenbar gehalten wurde/ hier- 
überdie Anzeige bey mchrgedachten Unserem ̂ on leL ijn^u lissu inm i 

. ^rincjpj8^0ommiLIorum gemacht werden solle. ' '
A ll diesen Unseren obstehenden allerhöchst Kays. Königl. auch 

LandeSsürstlichenGebott/ und Verordnungen wirdet also jedcrmän-
nig-



niglich so schuldigst/ als gehorsamst nachzuleben/ dartvieder nicht zu 
bandien/ sondernvielmehrvorUnheyl/ und Schaden sich zu Hütten 
wissen; geben in Unserer Landesfürstlichen H a u b E ta d t Laybach 
den 7. Oecemkr. 1752.
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^6  Mandatum Lae.̂ xes.
Xlajeii. in donlii. KeprLiI Lc (xnne- 
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